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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 22. September 2004

Die Honorarbegrenzung des § 5b Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
bzw. § 5a Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) für im branchen-
einheitlichen Standardtarif nach § 257 Abs. 2a SGB V versicherte
Leistungen ist für Ärztinnen und Ärzte bzw. Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte unmittelbar geltendes Recht. Sie sind nach Übernahme der Be-
handlung rechtlich verpflichtet, diese Honorarbegrenzung zu beach-
ten, soweit sie nicht mit zahlungspflichtigen Patientinnen und Patien-
ten eine abweichende Vereinbarung nach § 2 GOÄ bzw. § 2 GOZ ge-
troffen haben. Falls Ärzte oder Zahnärzte diese Vorschriften nicht be-
achten, kann der zahlungspflichtige Patient eine Überprüfung der
Rechnung durch die zuständige Landesärztekammer oder Landes-
zahnärztekammer veranlassen, der als Körperschaft des öffentlichen
Rechts auch die Überwachung der Berufsausübung der Ärzte bzw.
der Zahnärzte obliegt.

Im Hinblick auf die Verankerung einer allgemein (zahn)ärztlichen Be-
handlungspflicht im privat(zahn)ärztlichen Bereich ist zu bedenken,
dass im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung im privat-
(zahn)ärztlichen Bereich – mit Ausnahme von Notfall- oder Schmerz-
behandlungen, die schon aus berufs- und strafrechtlichen Gründen
nicht verweigert werden dürfen – keine Pflicht zur Sicherstellung der
Versorgung bestand oder besteht. Dies gilt im Übrigen unabhängig
von der Honorarbegrenzung für im Standardtarif versicherte Leistun-
gen.

Eine über eine Notfall- und Schmerzbehandlung hinausgehende recht-
liche Verpflichtung, Patienten zu behandeln, könnte im Rahmen der
Gesetzgebungskompetenz des Bundes auch nicht geschaffen werden.
Es würde sich, falls man verfassungsrechtlich deren Zulässigkeit unter-
stellt, hierbei um eine Berufsausübungsregelung handeln, die in die
Gesetzgebungszuständigkeit der Länder fällt.

59. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

In welcher Höhe wurden Einnahmen durch
die Ausgleichsabgabe nach § 77 Neuntes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB IX) von den Jahren
1994 bis 2004 erzielt (bitte aufgeschlüsselt
nach Jahren)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 27. September 2004

Der nachfolgenden Tabelle können Sie die Einnahmen aus der Aus-
gleichsabgabe in den Kalenderjahren 1994 bis 2003 entnehmen. Für
das Kalenderjahr 2004 liegen die Zahlen noch nicht vor. Das Aufkom-
men der Ausgleichsabgabe 2004 teilen die Integrationsämter bis zum
31. Januar 2005 mit.
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Höhe des Aufkommens der Ausgleichsabgabe von 1994 bis 2003

Kalenderjahr Jahresaufkommen

E

1994 485 692 306,80

1995 519 207 958,38

1996 519 141 598,45

1997 516 724 596,49

1998 516 728 744,38

1999 506 110 314,33

2000 528 714 198,81

2001 527 655 767,15

2002 587 652 498,13

2003 571 699 733,97

Gesamt 5 279 327 716,89

60. Abgeordnete
Annette
Widmann-Mauz
(CDU/CSU)

Auf welcher Datengrundlage kommt die Bun-
desministerin für Gesundheit und Soziale Si-
cherung, Ulla Schmidt, gegenüber der „Finan-
cial Times Deutschland“ vom 17. September
2004 zu dem Ergebnis, dass einige Kranken-
kassen über ein Beitragssenkungs-Potential
von fast einem Prozent verfügen?

61. Abgeordnete
Annette
Widmann-Mauz
(CDU/CSU)

Welche einzelnen Krankenkassen haben nach
Meinung der Bundesministerin für Gesundheit
und Soziale Sicherung, Ulla Schmidt, ein Bei-
tragssenkungs-Potential von fast einem Pro-
zent?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 27. September 2004

Die Bundesregierung veröffentlicht – wie auch die Vorgängerregierun-
gen – keine Finanzdaten einzelner der derzeit ca. 280 Krankenkassen.
Gleichwohl ergibt eine Betrachtung der jeweiligen aktuellen Finanzda-
ten, die dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Siche-
rung von den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen zu
melden sind, nicht nur, dass bei einer Vielzahl von Krankenkassen be-
reits nach dem 1. Halbjahr 2004 deutlich mehr als ein Viertel der bis
Ende 2003 entstandenen Verschuldung abgebaut werden konnte. Viel-
mehr haben einige Kassen bereits ihre Verschuldung vollständig abge-
baut und wieder Rücklagen aufbauen können.
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